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durchgefiihrte Aktion zur Festigung ihrer diktatorischen Machtstellung war. Mit der
ihnen eigenen Perfidie wurde der Plan ersonnen und verwirklicht. So hat die Fehl-
beurteilung von Tobias wenigstens das Gute gehabt, dass sie Anlass zu einer vertieften,
sorgfaltigen Forschungsarbeit gegeben hat, die nun zu einer unanfechtbaren Kldrung
dieses zentralen Ereignisses der Friihgechichte der nationalsozialistischen Herrschaft
in Deutschland fiihrte.

Neu an dem nun vorliegenden Band ist die Beurteilung der Stellung der politischen
Polizei, die zur Zeit der von ihr gefiihrten Untersuchung des Sachverhalts bereits
deutlich im nationalsozialistischen Fahrwasser schwamm, so dass ihre Beamtenloyalitit
einer niheren Priifung nicht standhélt. Neu ist auch ein intensives Eingehen auf die
Person und die Umwelt van der Lubbes, die vor allem aus Griinden der Schonung
Beteiligter von der bisherigen Untersuchung zu wenig genau verfolgt worden sind.
Neu beigebracht wurde auch eine grosse Zahl von Akten, Aufzeichnungen, Berichten
und personlicher Aussagen von Beteiligten und Augenzeugen, die in mancher Hinsicht
das Bild der Geschehnisse in ein klareres Licht stellen. Neu war auch der Nachweis
fir die Beseitigung zahlreicher Mitwisser. Schliesslich wurden auch verschiedene tech-
nische Einzelheiten neu beurteilt. Hierher fallt vor allem die bisher verschleierte und
umstrittene Rolle, die der unterirdische, in das Reichsprisidentenpalais Goerings
fithrende Gang, fiir den Brand gespielt hat. Dabei konnte festgestellt werden, dass von
Sonderkommandos der SA und der SS aus den unterirdischen Rdumen der Brand
«sachkundig» vorbereitet und entziindet worden ist.

Das Buch Hofers und seiner Mitarbeiter bringt einen wissenschaftlich belegten, klédren-
den Schluss einer historischen Auseinandersetzung, die bisher mit einer verbissenen
Hartnickigkeit gefiihrt worden ist, die offensichtlich nicht allein vom Streben nach der
historischen Wahrheit bestimmt worden ist. In der mit unwiderlegbaren Argumenten
begriindeten Belastung der nationalsozialistischen Fiithrung mit der alleinigen Schuld
am Reichstagsbrand liegt ein bedeutsames Teilstiick in der Erforschung nicht nur des
nationalsozialistischen Kampfs um die Herrschaft, sondern auch der Vorgeschichte
des Zweiten Weltkriegs. Wohl hat die objektive Geschichtsschreibung in- und ausser--
halb Deutschlands mehrheitlich die nationalsozialistische Urheberschaft fiir diese
Schandtat nie ernsthaft bezweifelt — aber nun verleiht der heute vorliegende Beweis

der bisherigen Lehrmeinung das Gewicht der festen Tatsache. X
urz
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Beférderung in der Armee

Der Bundesrat hat eine Anderung der Verordnung iiber die Beforderung in der Armee
(SR 512.51) genehmigt, mit der die Verordnung an das Bundesgesetz iiber die Organi-
sation und Geschiftsfithrung des Bundesrats und der Bundesverwaltung angepasst
wird. Bei den Anderungen handelt es sich um eine Angleichung an die jdhrlich dndern-
den Vorschriften iiber die Ausbildung, der Truppenordnung und der Organisation der
Stabe und Truppen.



Mit der Neuerung wird eine bessere Ausbildung der Fouriere und Feldweibel der Ein-
heiten und auch der Fiihrer der Militarspiele ermoglicht. Die Feldweibel und Fouriere
von Stabseinheiten der Heereseinheiten sowie die Fithrer der Militdrspiele haben jetzt
die Mdoglichkeit, den Grad eines Adjutantunteroffiziers zu erreichen. Schliesslich wurde
die Vereinheitlichung der Dauer des praktischen Dienstes der Technischen Unter-
offiziere der Flieger-, Fliegerabwehr- und Materialtruppen sichergestellt.

Schiesswesen ausser Dienst

Der Bundesrat hat einige Anderungen an der Verordnung vom 29. November 1935
tiber das Schiesswesen ausser Dienst (SR 512.31) vorgenommen.

Unter anderem werden den Schiessvereinen dhnliche Organisationen, die ebenfalls im
Schiesswesen titig sind, vom Militdrdepartement anerkannt. Es handelt sich hier um
die Schiessvereine der Polizeikorps und um Combatschiessvereine. Zu den Bundes-
tibungen sind inskiinftig auch ordonnanziahnliche Waffen und bestimmte Hilfsmittel
fir Ordonnanzwaffen zugelassen. Es betrifft dies die private Ausfithrung des Sturm-
gewehres 57 (Einzelschusswaffe ohne Moglichkeit fiir Seriefeuer) sowie die SIG-Pistole
P 225, die von einigen Polizeikorps verwendet wird.

Zwei Tricothemden fiir jeden Wehrmann

Der Bundesrat hat die Verordnung vom 25. November 1974 iiber die Mannschafts-
ausriistung (SR 514.10) gedndert: Neben den bisher abgegebenen drei Hemden und
zwei Krawatten erhalten ab 1.Januar 1980 alle den Kampfanzug tragenden Wehr-
minner als Erstausriistung zwei Tricothemden. Nach je 150 weiteren Diensttagen kann
ein weiteres Tricothemd unentgeltlich nachbezogen werden.

Fiir die Beschaffung der Tricothemden sind von den eidgendssischen Riten am 13. De-
zember 1978 im Rahmen zusitzlicher Kredite zur Milderung der wirtschaftlichen
Schwierigkeiten 30 Millionen Franken bewilligt worden.

Im tbrigen hat der Bundesrat bei der Revision der gleichen Verordnung festgelegt,
dass der Mindestpreis fiir Musikinstrumente, die von versetzten, dienstbefreiten oder
dienstuntauglich erkldrten Spielleuten als Teil ihrer personlichen Ausriistung gekauft
werden konnen, kiinftig nicht mehr zehn, sondern zwanzig Prozent des Tarifpreises
betragen soll.

Fragen und Antworten

F: Wenn ein Schweizer Panzer, wie irgend ein anderer mehr oder weniger harmloser
Strassenbentitzer iiber Land fahrt und bei einem bewachtern Bahniibergang, der
offenen Barriere vertrauend, die Geleise just in dem Augenblick liberquert, in dem
ein «vergessener und iiberhdrter» Zug heranbraust: Wie wird die entsprechende
Unfallmeldung in der Presse umschrieben?

A:  Zitate vom 28. September 1979
«Safenwil: Panzer stiess Zug vom Gleis — zwei Verletzte» (Aargauer Tagblatt)

«Safenwil: Panzer brachte Personenzug zum Entgleisen»

(Titel tber Bildlegende im Aargauer Tagblatt)
«EMD gegen SBB: Bumm!» (Blick)



	Eidgenössisches Militärdepartement : Information

